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RS OGH 1986/6/18 3Ob53/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.1986

Norm

ZPO §514 B

Rechtssatz

Beim Beklagten ist zu unterscheiden, ob sein Gegenantrag auf Zurückweisung aus prozessualen Gründen oder auf

Sachabweisung des gegnerischen Antrags oder auf beides lautet: Hat er nur oder primär Sachabweisung begehrt, dann

ist er beschwert, wenn der Antrag des Gegners aus solchen prozessualen Gründe zurückgewiesen wird, die - nach

Behebung - jederzeit eine neue Antragstellung ermöglichen (Fasching, ZPR RdZ 1716).
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